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Was genau gehört
zum Mietobjekt?

Im Mietvertrag festgehalten sind eine Wohnung, ein Kellerabteil und ein Parkplatz. Was ist
aber mit dem Treppenhaus und dem Besucherparkplatz? Und dürfen Mieterinnen politische

Botschaften an den Balkon hängen oder nachträglich Veloabstellplätze einfordern?

Schuhe draussen ausziehen -
besser nicht!
Ein Mieter kann nur denjenigen Teil nutzen,

der ihm zum ausschliesslichen
Gebrauch von der Vermieterin zur Verfügung

gestellt wird. Das Treppenhaus ist
davon ausgeschlossen. Nur mit
Genehmigung der Vermieterin können dort
Schuhe oder andere Gegenstände deponiert

werden. Allerdings dürfte eine
Zustimmung der Vermieterin bei grösseren
Gegenständen wie Schuhgestellen nicht
erfolgen, da der Brandschutz verlangt,
dass die Fluchtwege ständig freizuhalten
sind und keinem anderen Zweck dienen
dürfen.1

Wie gesehen, so gemietet!
Wo sollen der Kinderwagen oder das Car-

go-Fahrrad und der Veloanhänger hin?
Wenn bei der Wohnungsbesichtigung
keine Abstellmöglichkeit vorhanden war,
kann diese von einer Mieterin auch nach
dem Einzug nicht nachträglich eingefordert

werden.
Die Mobilität hat sich stark verändert

und die Optionen, Geräte wie Veloanhänger

abzustellen, sind in bestehenden
Liegenschaften rar. Umfragen zeigen, dass

Mieterinnen und Mieter mehr Platz für
die veränderte Mobilität benötigen und
dieser Platz gut zugänglich sein soll. Dafür

sind Mietende gemäss Umfragen auch

bereit, für ihre Spezialvelos einen Parkplatz

zu mieten.
Sind aber keine solchen Abstellmöglichkeiten

vorhanden, muss man sich

überlegen, ob die Wohnung die richtige
für einen ist. Denn falsch abgestellte
Gerätschaften können einen Kündigungsgrund

darstellen.

Meinungsäusserungsfreiheit gegen
Privateigentum
Eine weitere Unsicherheit stellt das

Aufhängen von Fahnen und Plakaten an
Baikonen dar. Besonders in Zeiten von
sportlichen Grossereignissen wie der Fussball-

Europa- und Weltmeisterschaft oder bei
intensiven Wahl- und Abstimmungskämpfen

sind diese oft zu sehen. Doch
was, wenn die Vermieterin damit nicht
einverstanden ist?

Die Frage ist höchstrichterlich noch
nicht geregelt. Auf der einen Seite garantiert

die Bundesverfassung die Meinungsfreiheit.2

Diese ist jedoch nur soweit
geschützt, als sie nicht in die Eigentumsfreiheit

einer Vermieterin eingreift. Damit
muss die Meinungsäusserungsfreiheit
gegen die Eigentumsfreiheit abgewogen
werden. Grundsätzlich gilt, dass der Mieter

weder die Fassade noch die Aussen-
sicht des Balkons zur Wohnung gemietet
hat. Es ist auch so, dass Mieterinnen
andere Möglichkeiten haben, ihre Meinung
kundzutun. Hingegen ist es im Interesse
der Vermieterin, dass das Gebäude einen
ordentlichen Eindruck macht. Oft wird
zudem in den Statuten von Genossenschaften

festgehalten, dass die Genossenschaft

politisch und konfessionell neutral
ist und damit politische oder religiöse
Zeichen verbieten kann. Hinzu kommen
natürlich auch Aspekte der Verkehrssicherheit

und des Denkmalschutzes.
Trotzdem: Temporär während einer
Europa- oder Weltmeisterschaft eine bekennende

Flagge aufzuhängen, sollte schon
toleriert werden.

Innerhalb des Balkons, ohne Sichtbarkeit

von aussen, oder am Fenster gilt dies

grundsätzlich nicht, da dieser Teil vom
Mietobjekt umfasst ist. Die herrschende
Rechtspraxis geht in diesen Fällen davon

aus, dass keine Zustimmung des Vermieters

benötigt wird.

Wer darf den Besucherparkplatz
nutzen?
Ein weiteres häufiges Streitthema ist die

Frage, wem die Besucherparkplätze ge¬

hören. Es empfiehlt sich, eine klare
Parkplatzordnung zu erstellen.

Bereits aus dem Wortlaut ergibt sich,
dass die Mieterschaft nicht auf den
Besucherparkplätzen parken darf, auch nicht
für kurze Zeit. Wer ist aber nun Besucherin

und darf die Parkplätze benutzen? Ein

täglicher Essenslieferdienst, die Spitex
oder eine Partnerin, die gelegentlich zur
Übernachtung bleibt, gehören sicher zu
den Berechtigten. Allerdings befindet
sich der Sohn, der zweimal pro Woche bei
den Eltern übernachtet und sein Auto
dann jeweils auf dem Besucherparkplatz
abstellt, bereits im Graubereich.

Meine Wohnung, mein
Privatbereich - unbeschränkt?
Wichtig ist auch, dass man auch in den

gemieteten Räumen, also innerhalb der

Wohnung, durchaus nicht ganz frei ist.

Hat die Vermieterin in ihren allgemeinen
Vertragsbedingungen (AVB) ein Hundeverbot

statuiert, gilt dieses auch für
Besuchshunde. Das Obergericht Zürich3 hat
in einem Entscheid festgehalten, dass die

Frage keine des Persönlichkeitsrechts,
sondern als AVB-Problematik zu beurteilen

sei. Sind die allgemeinen Vertragsbedingungen

klar und nicht ungewöhnlich,
so gelten sie für die Mietenden. Gilt ein
Hundeverbot, dann ist auch ein regelmässiger

Besuch von Hunden nicht zu
empfehlen, da dies zur Kündigung des

Mietvertrags führen kann.

1 § 5.4 der Brandschutzrichtlinie, Brandverhütung ^und organisatorischer Brandschutz der Vereinigung g
Kantonaler Feuerversicherungen; § 2.2 der Brand-
Schutzrichtlinie, Flucht- und Rettungswege der Ver-
einigung Kantonaler Feuerversicherungen z

2 Art. 16 BV iO
3 OG Entscheid vom 16Juni 2015 (PD140011) 3
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